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Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Königswartha hat am
22.01.2025 die Aufstellung dieses Bebauungsplanes gem. § 2
(1) BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Bürger an der
Planung gem. § 3 (1) BauGB beschlossen.
Diese Beschlüsse wurden am ....................... öffentlich bekannt
gemacht.

Königswartha, den

Bürgermeister

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Entwurf zu diesem Bebauungsplan mit Begründung hat im
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §
3 (1) BauGB in der Zeit vom 14.05.2025 bis 13.06.2025
öffentlich ausgelegen.

Königswartha, den

Bürgermeister

Beschluss Öffentliche Auslegung

Der Gemeinderat der Gemeinde Königswartha hat am
........................ die öffentliche Auslegung des Entwurfes zu
diesem Bebauungsplan gem. § 3 (2) BauGB beschlossen.
Dieser Beschluss wurde am .......................... öffentlich
bekanntgemacht.

Königswartha, den

Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss wurde am ................ öffentlich bekannt
gemacht.
Der Bebauungsplan hat damt am ...................Rechtskraft
erlangt.

Königswartha, den

Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Königswartha hat am
....................... diesen Bebauungsplan gem. § 10 BauGB als
Satzung beschlossen.

Königswartha, den

Bürgermeister

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf zu diesem Bebauungsplan mit Begründung hat
gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom ....................... bis
................. öffentlich ausgelegen.

Königswartha, den

Bürgermeister

Übersichtsplan (unmaßstäblich)

30.04.2026

Rechtsgrundlagen

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeine Wohngebiete - WA (§ 4 BauNVO)
In den allgemeinen Wohngebieten sind die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 3 - 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
(Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig. (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

1.2 Gewerbegebiet - GE (§ 8 BauNVO)
1.2.1 Ausschluss von allgemein zulässigen Nutzungen (§ 1 Abs. 9 und Abs. 5 BauNVO)

In dem Gewerbegebiet sind Anlagen, die einen Betriebsbereich im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Teil eines 
solchen Betriebsbereiches wären, ausgeschlossen.

1.2.2 Ausschluss ausnahmsweise zulässiger Nutzungen (§ 1 Abs. 9 und 6 BauNVO)
In dem Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten 
einschließlich Spiel- und Automatenhallen, Spielkasinos und Wettbüros, Nachtlokale jeglicher Art, Discotheken sowie 
Vorführräume und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind) nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes.

1.3 Sonstige Sondergebiete

1.3.1 Sonstiges Sondergebiet "Einzelhandel Nahversorgung" (SO 1) (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)
Das festgesetzte Sonstige Sondergebiet (SO 1) "Einzelhandel Nahversorgung" dient der Unterbringung von großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben.
Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe (inklusive der Hauptnutzung untergeordneter Konzessionäre), deren jeweilige 
Gesamtverkaufsfläche max. 1.500 m² beträgt und Betriebe des Lebensmittelhandwerkes mit einer maximalen Bruttogrundfläche 
(BGF) von 200 m².
Folgende Sortimente der "Königswarthaer Sortimentsliste" sind zulässig:
- Lebensmittel auf max. 1.275 m² Verkaufsfläche;
- Getränke auf max. 400 m² Verkaufsfläche;
- Sonstige zentren- und nicht zentrenrelevante auf max. 10 % sowie sonstige nahversorgungsrelevante Nebensortimente auf 

max. 10 % der Gesamtverkaufsfläche.

1.3.2 Sonstiges Sondergebiet "Fachmarktzentrum" (SO 2) (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)
Das festgesetzte Sonstige Sondergebiet (SO 2) "Fachmarktzentrum" dient der Unterbringung von kleinflächigen 
Einzelhandelsbetrieben.
Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe, deren jeweilige Gesamtverkaufsfläche max. 799 m² beträgt.
Folgende Sortimente der "Königswarthaer Sortimentsliste" sind zulässig:
Drogerie-, Parfümerie-, Kosmetikartikel auf max. 340 m² Verkaufsfläche;
Sonstige zentren- und nicht zentrenrelevante Sortimente sowie sonstige nahversorgungsrelevante Sortimente auf max. 600 m² 
und auf 10 % der zuvor genannten Verkaufsfläche Lebensmittel und Getränke.

Königswarthaer Sortimentsliste (Quelle: Dr. Lademann & Partner (Oktober 2024), Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der Gemeinde Königswartha 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept – Endbericht

1.3.3 Darüber hinaus sind in den sonstigen Sondergebieten "Einzelhandel / Nahversorgung" und "Fachmarktzentrum" Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe zulässig, sofern sie im funktionalen Zusammenhang zu den vorgenannten, zulässigen 
Einzelhandelsbetrieben stehen und diesen in Größe und Bedeutung untergeordnet sind.

1.3.4 Sonstiges Sondergebiet "Freiflächensolarenergieanlage" (SO 3) (§ 11 Abs. 1 und 2 BauNVO)
Gemäß § 11 BauNVO ist ein Baugebiet als „Sonstiges Sondergebiet" (SO 3) mit der Zweckbestimmung 
"Freiflächensolarenergieanlage" festgesetzt.

Zulässig sind in dem sonstigen Sondergebiet ausschließlich Anlagen und Einrichtungen, die unmittelbar der Zweckbestimmung 
der Photovoltaikanlage (Erzeugung elektrische Energie) dienen. Der Zweckbestimmung des Sondergebietes unmittelbar 
dienende Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, wie technische Einrichtungen zur Erzeugung, Umwandlung, Speicherung und 
Abgabe von elektrischer Energie o. ä. sind innerhalb des Sondergebietes zulässig. Weiterhin sind  die notwendigen 
Umfahrungen und Zufahrten, Zaunanlagen mit Zugangsmöglichkeiten, Masten mit Kameras zur Überwachung der Anlage 
innerhalb der Sondergebietes zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16, 18 und 19 BauNVO)

2.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten maximalen Gebäudehöhen beziehen sich auf Normalhöhennull (NHN). Als oberer 
Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen (Gebäudehöhe (GH)) gilt bei Gebäuden mit Flachdach (FD) mit einer Dachneigung 
≤ 5° der oberste Dachabschluss (Oberkante Attika). Bei Gebäuden mit geneigtem Dach und einer Dachneigung > 5° gilt die 
Firsthöhe als oberster Dachabschluss der Bestimmung der Gebäudehöhe (GH).

2.2 In den Baugebieten darf die festgesetzte maximale Höhe der Oberkante der baulichen Anlagen durch erforderliche technische 
Einrichtungen oder Solaranlagen um bis zu 2,0 m überschritten werden. In den festgesetzten Gewerbe-, Sondergebieten mit der 
Zweckbestimmung "Einzelhandel / Nahversorgung und Fachmarktzentrum" ist eine Überschreitung der festgesetzten max. Höhe 
der Oberkante der baulichen Anlagen um max. 3,0 m durch Fahrstuhlanlagen und Treppenhäuser und Schornsteine  zulässig. 
(§ 9 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 2 und 6 sowie § 18 Abs. 1 BauNVO).

2.3 Für das sonstige Sondergebiet "Freiflächensolarenergieanlage" wird die maximale Größe der Grundflächen baulicher Anlagen 
gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 19 BauNVO festgesetzt. Die maximale Grundfläche der baulichen Nutzung (Modulflächen) in 
dem sonstigen Sondergebiet beträgt 7.000 m².

2.4 In dem sonstigen Sondergebiet "Freiflächensolarenergieanlagen" dürfen Trafogebäude oder andere Gebäude / Anlage zur 
Unterbringung einer der Zweckbestimmung des Sondergebietes unmittelbar dienende Nebenanlage je Gebäude / Anlage eine 
Grundfläche von max. 100 m² aufweisen.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

In den Gewerbe- und Sondergebieten mit der Zweckbestimmung "Einzelhandel / Nahversorgung und Fachmarktzentrum" wird 
die festgesetzte abweichende Bauweise wie folgt definiert: Die Bebauung ist mit Grenzabstand zu errichten und darf eine Länge 
von 50 m überschreiten. (§ 22 Abs. 4 BauNVO).

4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 4 und Abs. 3 BauGB)

4.1 In den Baugebieten sind Luftwärmepumpen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Diese Anlagen 
sind an Straßenverkehrsflächen (einschließlich Verkehrsgrün) mindestens 0,5 m von diesen zurückzusetzen (§ 23 Abs. 3 
BauNVO).

4.2 In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen die durch Baugrenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen durch an das 
Gebäude anschließende ebenerdige Terrassen, Terrassenüberdachungen, Terrassentrennwände, Wintergärten um bis zu 3,0 m 
überschritten werden.

4.3 In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen die durch Baugrenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen durch Balkone 
um bis zu 2,0 m überschritten werden (§ 23 Abs. 3 BauNVO).

5. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

5.1 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festgesetzten und mit   1    gekennzeichneten Flächen sind mit einem Gehrecht zugunsten 
der Allgemeinheit sowie einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten.

5.2 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festgesetzten und mit   2    gekennzeichneten Flächen sind mit einem Geh- und Fahrrecht 
zugunsten der Anlieger und Kunden zu belasten.

5.3 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festgesetzten und mit   3    gekennzeichneten Flächen sind mit einem Geh- und Fahrrecht 
zugunsten der Anlieger zu belasten.

6. Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO)
Außerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen, Carports, Stellplätze nur innerhalb der dafür gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten Flächen zulässig.

7. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.1 Emissionskontingente
Innerhalb der festgesetzten Gewerbe- und Sondergebiete mit der Zweckbestimmung "Einzelhandel Nahversorgung" (SO 1),  
"Fachmarktzentrum" (SO 2) und "Freiflächensolarenergieanlage" (SO 3) sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren 
Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (06.00 h bis 
22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 06.00 h) überschreiten.

Teilfläche Größe* Emissionskontingent LEK in Lw"dB(A)
Tag Nacht

SO 1 Einzelhandel Nahversorgung 12.681 m² 62 46
SO 2 Fachmarktzentrum 9.093 m² 62 45
SO 3 Freiflächensolarenergieanlage 7.302 m² 58 40
GE 1-Gebiet 3.868 m² 60 50
GE 2-Gebiet 3.631 m² 60 50

*Bei der Ermittlung der einzelnen Flächengröße sind Flächenanteile überlagernder Festsetzungen (Flächen für Nutzungsbeschränkungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB) oder sonstiger Darstellung (Berücksichtigung anbaufreier Bereich der B 96) innerhalb der jeweiligen Teilfläche nicht eingerechnet worden.

Für die Teilgebiete sind die entsprechend festgesetzten Immissionskontingente LIK einzuhalten. Die Prüfung der Einhaltung 
erfolgt nach DIN 45691:2006-12. Die Immissionsorte und Immissionskontingente sind der schalltechnischen Untersuchung zum 
Bebauungsplan (hartig & ingenieure Gesellschaft für Infrastruktur und Umweltplanung mbH (Chemnitz Februar 2026), 
Schalltechnische Untersuchung nach DIN 18005 Bebauungsplan "Quartiersentwicklung Königswartha-Süd" in Königswartha) zu 
entnehmen.

7.2 Passiver Schallschutz
Im gesamten Bereich des Plangebietes sind bei Neubau und Sanierung von Wohn- und Aufenthaltsräumen die folgenden 
erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße (erf. R'w.res) für die Außenbauteile (Wände, Fenster, Lüftung, Dächer etc,) 
gemäß DIN 4109 entsprechend des berechneten Lärmpegelbereiches einzuhalten:

• Bereiche innerhalb Lärmpegelbereich I und II:
Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches erf.
R'w.res ≥ 30 dB

• Bereiche innerhalb Lärmpegelbereich III: Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräume und Ähnliches erf. R'w,res ≥ 35 dB

• Bereiche innerhalb Lärmpegelbereich IV: Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräume und Ähnliches erf. R'w,res ≥ 40 dB
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,res ≥ 35 dB

• Bereiche innerhalb Lärmpegelbereich V: Aufenthaltsräume in Wohnungen. Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräume und Ähnliches erf. R'w,res ≥ 45 dB
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,res ≥ 40 dB

• Bereiche innerhalb Lärmpegelbereich VI: Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräume und Ähnliches erf. R'w,res ≥ 50 dB
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,res ≥ 40 dB

In Bereichen des Plangebietes mit Nacht-Beurteilungspegeln von Lr > 45 dB(A) sind für Schlafräume und Kinderzimmer, die als 
Schlafräume genutzt werden, sowie Räume mit sauerstoff-verzehrenden Energiequellen, welche die IOW der Tag- oder 
Nachtzeiträume überschreiten, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen.
Ein Nachweis eines ausreichenden passiven Lärmschutzes ist gemäß DIN 4109 im Rahmen der objektbezogenen 
Ausführungsplanung vorzulegen. Die Nutzungsaufteilung der Räume sollte entsprechend der schalltechnischen Situation 
planerisch so gestaltet werden, dass schallbezogene Beeinträchtigungen minimiert werden. Das bedeutet, dass soweit möglich 
Wohnraum nicht an der, der Lärmquelle zugewandten, Fassade eingeordnet werden sollte. Die Lärmpegelbereiche und 
Immissionspegel sind der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan zu entnehmen.“

8. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a+b BauGB)

8.1 Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)
In den Baugebieten sind Flachdächer von Gebäuden bis zu 80 % mit einer mindestens 10 cm dicken durchwurzelbaren 
Substratschicht und Garagendächer zu 100 % mit einer mindestens 8 cm dicken durchwurzelbaren Substratschicht zu versehen 
und gemäß der FLL-Richtlinie (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) für die Planung, Bau und 
Instandhaltung von Dachbegrünungen extensiv zu begrünen. Alternativ können Schichtbauweisen nach Angaben der 
Systemanbieter verwendet werden.
Zusätzlich zu der flächigen Extensivbegrünung mit Sedumsprossen in bis zu fünf Arten oder  einer Einsaat mit regionalen 
Gräser-, Kräuter- und Staudenarten kommen bewurzelte Flachballenpflanzen zur Verwendung, die in Gruppen mit je 3-5 
Pflanzen einer Art gepflanzt werden.
Von der folgenden (beispielhaften) Liste sind insgesamt ca. 10 % der Fläche zu bepflanzen:
- Thymus serpyllum Sandthymian - Achilllea millefolium Schafgarbe
- Antennaria dioica Katzenpfötchen - Agrostis tenuis Rotes Straußgras
- Dianthus carthusianorum Kartäusernelke - Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut
- Festuca ovina Schafschwingel.

Bei der Bemessung des Anteils der Flachdächer für eine Begrünung kann von den Flächen der Dachfläche abgesehen werden, 
die für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, die Belichtung, die Be- und Entlüftung, die  Berücksichtigung von 
Brandschutzeinrichtungen oder die Aufnahme von technischen Anlagen vorgesehen sind.

8.2 Erhalt und Schutz des Biotop- und Baumbestandes (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b BauGB)
Die Biotop- und Gehölzflächen entlang der nördlichen Grenze der Schweinemastanlage sowie der Baumbestand entlang der 
B 96 mit begleitendem Bewuchs sind dauerhaft zu erhalten und nachhaltig zu pflegen. Abgehende Bäume und sonstige Gehölze 
sind an gleicher Stelle in gleicher Qualität zu ersetzen. Ersatzpflanzungen bei Inanspruchnahme von  Ausgleichspflanzungen 
östlich der B 96 sind mit dem Straßenbaulastträger (LASUV, NL Bautzen)  abzustimmen.
Zu erhaltende Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind vor und während der Bauarbeiten durch geeignete 
Vorkehrungen gemäß DIN 18 920 (Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen und Vegetationsdecken bei Baumaßnahmen) 
und den Richtlinien für die Anlage von Straßen, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen 
(RAS-LG 4) vorsorglich und nachhaltig zu schützen sowie ausreichend zu bewässern. (M 8 und M 9)
Im Bereich der Kronentraufe sind Veränderungen der Geländehöhe in Form von Abgrabungen oder Aufschüttungen unzulässig.

9. Landschaftspflegerische Maßnahmen

9.1 Eingrünung der Baugebiete sowie des Lärmschutzwalls (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
9.1.1 In den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Flächen in den Grenzbereichen des Plangebietes zum Ortsrand von 

Königswartha (Nordseite) und zur freien Landschaft (Ost- und Südseite) sind flächendeckende Bepflanzungen des Biotoptyps 
Baum- / Strauchhecke (02.02.110 und 02.02.130) vorzunehmen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.
Die Pflanzenauswahl orientiert sich an der Pflanzenliste der Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Königswartha (2022).
Zu pflanzen sind - unter Berücksichtigung der erforderlichen Abstände zu benachbarten Nutzungen - Laubbäume 1. und 2. 
Größenordnung entsprechend der Pflanzenartenliste in Gruppen, die mit standortheimischen Sträuchern entsprechend der Liste 
flächendeckend in einem Verbandvon 1,2 m x 1,2 m gem. Pflanzenartenliste unterpflanzt werden.
Folgende Qualitäten kommen zur Verwendung:
15 % Bäume als Heister 2-3xv. i.C. 150/200 cm
85 % Sträucher als Str. 2xv. i.C. 100/150 cm
Vorgaben und Auflagen der Leitungsträger hinsichtlich der Bepflanzungsmöglichkeit im Bereich vorhandener und geplanter 
Versorgungsleitungen sind zu berücksichtigen.

9.1.2 Zur Eingrünung des Lärmschutzwalls gegenüber der östlich angrenzenden Wohngebiete ist die Entwicklung einer Feldhecke
des Biotoptyps 02.02.200 vorgesehen, die im Übergang zu den Sondergebieten und zum Gewerbegebiet sowie zur Grünfläche
in sonstige intensiv und/oder extensiv gemähte Frischwiesen in einer Breite von ca. 3 – 5 m eingebunden werden. Die
Feldhecke ist i.M. 5 – 8 m breit zu entwickeln und zu pflegen.
Zu pflanzen sind Laubbäume 1. und 2. Größenordnung entsprechend der Pflanzenartenliste in Gruppen, die mit
standortheimischen Sträuchern flächendeckend in einem Verband von 1,20 m x 1,20 m gem. Pflanzenartenliste unterpflanzt
werden.
Folgende Qualitäten kommen zur Verwendung:
15 % Bäume als Heister 2-3xv. i.C. 150/200 cm
85 % Sträucher als Str. 2xv. i.C. 100/150 cm.
(M 5)

9.2 Be- und Eingrünung sonstiges Sondergebiet Freiflächensolarenergieanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
9.2.1 Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Freiflächensolarenergieanlage“ ist an der Ost- und Westseite durch eine 

Baum- / Strauchhecke aus standortheimischen Laubgehölzen einzugrünen. In diese Hecke kann auch der erforderliche 
Schutzzaun mit Berücksichtigung von Zugangsmöglichkeiten integriert werden.
Zu pflanzen sind – unter Berücksichtigung der erforderlichen Abstände zu den benachbarten Nutzungen -Laubbäume 2.
Größenordnung entsprechend der Pflanzenartenliste in Gruppen, die mit standortheimischen Sträuchern flächendeckend in
einem Verband von 1,20 m x 1,20 m entsprechend der Pflanzenartenliste unterpflanzt werden.
Folgende Qualitäten kommen zur Verwendung:
15 % Bäume als Heister 2-3xv. i.C. 150/200 cm
85 % Sträucher als Str. 2xv. i.C. 100/150 cm

9.2.2 Mit der Anlage der PV-FFA ist keine großflächige Bodenversiegelung verbunden, da sie auf Stahlkonstruktionen befestigt
werden, die nur mit einzelnen Pfosten im Boden verankert sind.
Die Flächen zwischen und unter den Modulen sind als  Einsaatblühstreifen (07.04.100) mit mehrjährigen krautigen Kultur- und / 
oder Wildpflanzen einzusäen und als extensives Grünland zu pflegen. (M 13)

9.3 Begrünung der Vorgartenbereiche (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)
Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sind in den Vorgartenflächen mit Ausnahme der Flächen, die zur Erschließung des 
Grundstücks und der Gebäude erforderlich sind, die unbefestigten Flächen zu bepflanzen oder zu begrünen. Die Anlage von 
Schotterflächen oder die Befestigung und Versiegelung der Flächen über das „übliche“ Maß hinaus, ist nicht zulässig. 
Unzulässig sind mit Unkrautvlies abgedeckte Vorgartenbereiche, die flächig mit Schotter, Kieseln, Rindenmulch oder ähnlichen 
Materialien bedeckt sind.

9.4 Beseitigung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)
Private Gehwege und Garagenzufahrten sind mit sickerfähigem Material auszuführen.
In den Vegetationsflächen ist nur die Verwendung von offenporigen, wasserdurchlässigen Materialien zulässig. Dies gilt auch 
innerhalb des Bodenaufbaus. Wasserundurchlässige Sperrschichten, wie z. B. Abdichtbahnen sind unzulässig.

9.5 Baumpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete ist je Grundstück ein kleinkroniger Laubbaum (Hochstamm, 3xv, mB., StU 12 - 14 cm), 
alternativ ein Obstbaum zu pflanzen.

9.6 Begrünung der öffentlichen Bereiche für die technische Infrastruktur (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Die als öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Verkehrsgrün festgesetzten Flächen (Leitungsstreifen) sind als 
belastbare sonstige extensiv gemähte Frischwiesen (z. B. Schotterrasen) zu entwickeln und zu pflegen. Der Grünstreifen wird in 
der Art befestigt, dass eine Überfahrt im Bereich von angrenzenden Grundstückszufahrten möglich ist und der Grünstreifen als 
Parkfläche für Besucher genutzt werden kann.

9.7 Öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)
9.7.1 Die als öffentliche Grünfläche im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzte Fläche ist als sonstige extensiv gemähte Frischwiese zu 

entwickeln und zu pflegen. Die Anlage von Kleingewässern ist zulässig. Diese Gewässer sind naturnah auszubilden und 
extensiv zu pflegen.

9.7.2 Die als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Aufenthalt, Spielen, Festwiese, Grillplatz“ festgesetzte Fläche ist als 
sonstige intensiv gemähte Frischwiese zu entwickeln und zu pflegen und in Randlage mit locker verteilten Baum- und 
Gebüschgruppen gegliedert.
Zu pflanzen sind unter Berücksichtigung der erforderlichen Abstände zu den benachbarten Nutzungen Laubbäume 2.
Größenordnung entsprechend der Pflanzenartenliste in Gruppen, sowie standortheimische Sträucher in Gruppen im Verband
von 1,20 m x 1,20 m gem. Pflanzenartenliste gemäß Pflanzenartenliste.
Folgende Qualitäten kommen zur Verwendung:
15 % Bäume als Heister 2-3xv. i.C. 150/200 cm
85 % Sträucher als Str. 2xv. i.C. 100/150 cm.

9.8 Begrünung der privaten Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)
Innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche westlich der Allgemeinen Wohngebiete ist eine extensiv gemähte Frischwiese
zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen. Innerhalb der Grünfläche können Wegeverbindungen und Kleingewässer angelegt
werden, die ggf. als Feuerlöschteiche dienen können. Diese Gewässer sind naturnah auszubilden und extensiv zu pflegen.
Die Wiesenstruktur der Grünanlage wird durch locker verteilte Baum- und Gebüschgruppen  gegliedert. (M 11)
Zu pflanzen sind Laubbäume 1. und 2. Größenordnung entsprechend der Pflanzenartenliste in Gruppen sowie
standortheimische Sträucher in Gruppen im Verband von 1,20 m x 1,20 m gem. Pflanzenartenliste.
Folgende Qualitäten kommen zur Verwendung:
15 % Bäume als Heister 2-3xv. i.C. 150/200 cm
85 % Sträucher als Str. 2xv. i.C. 100/150 cm.

9.9 Begrünung Randstreifen östlich B 96 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)
Innerhalb Streifens zwischen der B 96 und den angrenzenden Nutzungen der Sonder- und Gewerbegebiete ist eine intensiv
gemähte Frischwiese zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen. Innerhalb der Wiesenflächen können Wegeverbindungen und
Versickerungsmulden angelegt werden. Diese Anlagen sind naturnah auszubilden und extensiv zu pflegen.
Die Wiesenstruktur wird unter Berücksichtigung der Funktionen durch locker verteilte Baum- und Gebüschgruppen gegliedert.
(M 11)
Zu pflanzen sind Laubbäume 2. Größenordnung entsprechend der Pflanzenartenliste in Gruppen sowie standortheimische
Sträucher in Gruppen im Verband von 1,20 m x 1,20 m gem. Pflanzenartenliste.
Folgende Qualitäten kommen zur Verwendung:
15 % Bäume als Heister 2-3xv. i.C. 150/200 cm
85 % Sträucher als Str. 2xv. i.C. 100/150 cm

9.10 Begrünung von oberirdischen Stellplätzen und Parkplätze im öffentlichen Straßenraum
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)

9.10.1Innerhalb der sonstigen Sondergebiete mit den Zweckbestimmungen „Einzelhandel Nahversorgung“ und „Fachmarktzentrum“ 
und in dem Gewerbegebiet sind je angefangene 5 oberirdische Stellplätze innerhalb der Stellplatzreihen mindestens ein 
lebensraumtypischer, Laubbaum 1. oder  2. Ordnung (Mindeststammumfang 16 -18 cm, gemessen in 1 m Höhe) anzupflanzen.  
Für jeden Baumstandort ist eine Pflanzfläche in einer Größe von mind. 6,0 m² herzustellen und ein durchwurzelbares Volumen 
von mindestens 12,0 m³, ggf. auch unterhalb der Stellplatz- bzw. Fahrspurbefestigung bereitzuhalten.
Es sind Bäume aus der GALK-Straßenbaumliste zu verwenden, vorzugsweise entsprechend der Pflanzenliste der
Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Königswartha.

9.10.2 Die Begrünung der Pflanzflächen im Bereich der Stellplatzanlagen erfolgt durch eine flächendeckende niedrige bis mittelhohe
Strauchpflanzung aus standortheimischen Laubgehölzen den Stellplätzen und zur Abtrennung fußläufiger Bereiche.
Pflanzflächen, bei denen gestalterische Aspekte überwiegen oder in direkter Zuordnung zu fußläufigen Bereichen, bei denen die
Verwendung standortheimischer lebensraumtypischer Gehölze zu beengt ist, können durch nichtstandortheimische Sträucher
und bodendeckende Kleingehölze entsprechend der Pflanzenartenliste ergänzt werden.
Folgende Qualitäten kommen zur Verwendung:
Bäume als Hochstamm 3xv, mB. StU mind. 16-18 cm
Sträucher als Str. 2xv. i.C. 100/150 cm. 
Bodendeckende Kleingehölze v.Str. i.C. 30/40 cm.

9.10.3Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren und Betreten zu schützen und zu pflegen, so dass eine nachhaltige 
Entwicklung und Wirkung gesichert ist. Vorgaben und Auflagen der Leitungsträger hinsichtlich der Bepflanzungsmöglichkeit im 
Bereich vorhandener. und geplanter Versorgungsleitungen sind zu berücksichtigen. Dabei ist ggf. zu prüfen, ob nicht zumindest 
flachwurzelnde Gehölze und bodendeckende Kleingehölze zur Verwendung kommen können. Ausfallende Gehölze sind gemäß 
den vorstehenden Ausführungen artgleich zu ersetzen.

9.10.4 Pflanzenartenliste
Vorrangig zu verwendende standortheimische Gehölzarten sowie für ggf. erforderliche Nachpflanzungen:

Größere Bäume (1. Größenordnung)
Trauben-Eiche Quercus petraea Sommerlinde Tilia platyphyllus
Stieleiche Quercus robur Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Sand-Birke Betula pendula Spitz-Ahorn Acer platanoides
Winter-Linde Tilia cordata Vogelkirsche Prunus avium

Kleinere bis mittelgroße Bäume (2. Größenordnung) Sträucher
Hainbuche Carpinus betulus Besenginster Cytisus scoparius
Feld-Ahorn Acer campestre Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Vogelbeere Sorbus aucuparia Hunds-Rose Rosa canina
Wildapfel Malus sylvestris Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Wildbirne Pyrus pyraster Schlehe Prunus spinosa

Kreuzdorn Rhamnus cathartica
Haselnuß Corylus avellana
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Himbeere Rubus idaeus
Weißdorn Crataegus laevigata
Strauchweiden Salix i.A.species
Liguster Ligustrum vulgare

10. Artenschutzrechtliche Festsetzungen
Folgende artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sind bei der Realisierung des Vorhabens 
vorsorglich zu beachten und festzusetzen.

10.1 Beleuchtung
Für die Gebäude-, Stellplatz- und Baustellenbeleuchtung sind zum Schutz nachtaktiver Vögel, Fledermäuse und Insekten nur 
tierfreundliche Leuchtstoffe zu verwenden, z. B. energiesparende LED-Außenbeleuchtung mit starker Bodenausrichtung und 
geringer Seitenstrahlung unter Verwendung von Leuchtmitteln mit einem Licht-Farbspektrum unterhalb von 2.700 Kelvin 
(warmes Weißlicht).

10.2 Bauzeitenregelung in Verbindung mit einer ökologischen Baubegleitung
Sollte sich im Rahmen der artenschutzrechtlichen Kartierungen die Notwendigkeit einer Bauzeitenregelung ergeben, so sind die 
notwendigen Maßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Bautzen abzustimmen.
Durch die Bauzeitenregelung sollen direkte Beeinträchtigungen planungsrelevanter Vogelarten und weiterer nicht 
planungsrelevanter europäischer Vogelarten und individuelle Verluste während der Baustellenphase („Tötungsverbot“ nach § 44 
(1), Nr. 1 BNatSchG, Zerstörung von Nestern (§44, (1), Nr. 3 BNatSchG sowie Störungen während der Fortpflanzungszeit 
vermieden werden.
Sollte im Ausnahmefall eine Baufeldräumung außerhalb dieses Zeitraumes nicht zu umgehen sein, muss im Rahmen der 
Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG die Fläche durch geeignetes 
Fachpersonal dahingehend überprüft werden, ob dadurch planungsrelevante Vogelarten und weitere nicht planungsrelevante 
europäische Vogelarten betroffen sein können (ökologische Baubegleitung) und ggfls. welche Maßnahmen zu ergreifen sind. 
Dazu können auch Vergrämungsmaßnahmen gehören, wenn sich die Baumaßnahmen über die üblichen Zeitbeschränkungen 
für die Baufeldräumung hinauszögern.
Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Kartierungen können sich weitere artenschutzrechtliche Festsetzungen ergeben.

10.3 Durchlässige Gestaltung der Einfriedung für die Freiflächensolarenergieanlage
Innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Freiflächensolarenergieanlage“ ist die zur Einfriedung 
vorgesehene Einzäunung für eine Durchlässigkeit für wandernde Tiere, wie Klein- und Mittelsäuger, Amphibien, Reptilien u. ä. 
und nahrungssuchende Vögel so zu errichten, dass sich die Unterkante des Zauns mindestens 15 cm über dem Gelände 
befinden muss.

10.4 Vogelschlag
Bei der Verwendung transparenter oder spiegelnder flächiger Glaselemente (Glaswände, Absturzsicherungen, Fenster) oder 
anderer Baustoffe ist sicher zu stellen, dass diese für Vögel als Hindernis erkennbar sind (z. B. opake Materialien, 
Ornamentglas, Streifen-/Punkt- oder sonstige Muster). Das Bundesamt für Naturschutz verweist in diesem Zusammenhang auf 
den Leitfaden „Vogelfreundliches Bauen mit Glas“  (Schweizerische Vogelwarte Sempach, 2022), der zu befolgen ist (vgl. 
http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm).

10.5 CEF-Maßnahme - Ausgleich der Feldlerchenbrutplätze und Anlage Blüh-/ Brachestreifen
Für den Verlust von zwei Brutrevieren der Feldlerche sind aufgrund der Flächeninanspruchnahme insgesamt 2 Brutreviere der 
Feldlerche  als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen in Form von „Lerchenfenstern“ zu realisieren.
Lerchenfenster sind Streifen oder kleine Freiflächen innerhalb landwirtschaftlich genutzter Ackerflächen, die während der 
Aussaat gezielt ausgespart werden.
Die Umsetzung der Maßnahme auf einer Fläche von 2 ha wird als Vermeidungsmaßnahme für den Verlust eines Brut- reviers 
angerechnet. Somit sind 4 ha landwirtschaftliche Fläche, welche nach den Vorgaben einer produktionsintegrierten 
Kompensation bewirtschaftet werden, zu sichern. Demnach sind 8 Feldlerchenfenster auf 4 ha Fläche anzulegen.
Zusätzlich sind Blüh- und Brachestreifen an den angrenzenden Ackerflächen zu realisieren. Pro Brutrevier der Feldlerche sind 
0,2 ha Blüh- und Brachestreifen als Ausgleichmaßahme anzulegen. Für insgesamt 2 Feldlerchenreviere sind demnach 0,4 ha 
Blüh- und Brachestreifen erforderlich.
Die Anlage der Feldlerchenfenster ist vor Beginn der Bauarbeiten durchzuführen und für einen Zeitraum von 25 Jahren zu 
sichern. Die Sicherung der Maßnahme wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. Die Fundktionsfähigkeit der neuen Habitate ist 
zu Beginn der auf die Inanspruchnahme folgenden Brutperiode der Unteren Naturschutzbehörde zur Abnahme anzuzeigen.

10.6 Sonstige Festsetzungen
Stellplätze und als Fuß-/Radweg genutzte Flächen sind zur Versickerung von Niederschlagswasser mit wasserdurchlässigen 
Belägen (Drainpflaster oder wassergebundene Decke) zu versehen. Überschüssiges Oberflächenwasser versickert in den 
randlich gelegenen Vegetationssflächen und Versickerungsmulden.

11. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. SächsBO 2016)
11.1 Werbeanlagen

Bewegliche (laufende) Lichtwerbung sowie Lichtwerbung, bei denen die Beleuchtung ganz oder teilweise im Wechsel an- und 
ausgeschaltet wird (Blinkreklame) ist unzulässig. Werbung ist nur an der Stätte der Leistung zulässig.

11.2 Werbepylon
Innerhalb des festgesetzten Sondergebiets "Einzelhandel Nahversorgung" ist für die Sondergebiete "Einzelhandel 
Nahversorgung" und "Fachmarktzentrum" die Errichtung eines Pylons mit einer maximalen Abmessung der Gesamthöhe von 
5,0 m und einer Breite 3,0 m zulässig. Der Standort ist in der Planzeichnung festgesetzt, eine Abweichung in einem Radius von 
5,0 m um den Standort ist zulässig,

11.3 Als Begrenzung des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "Freiflächensolarenergieanlage" sind an den äußeren 
Grenzen des festgesetzten sonstigen Sondergebietes Zaunanlagen aus Doppelstabmatten oder Maschendraht mit 
Einschlaghülsen oder vergleichbares zulässig. Die Höhe der Einfriedungen (höchster Punkt der Zaunanlage) beträgt maximal 
2,30 m ü. Geländeoberfläche inklusive Übersteigschutz.
Um der Feuerwehr und Rettungskräften im Notfall oder sonstigen berechtigten Personen den Zugang zu ermöglichen, sind in 
der Zaunanlage Zugänge oder -fahrten durch Toranlagen o. ä. zulässig.
Es wird auf die Festsetzung für Minderungsmaßnahmen für den Artenschutz verwiesen (s. textliche Festsetzung Nr. 11f).

HINWEISE

1. Schädliche Bodenveränderungen
Sollten schädliche Bodenveränderungen bekannt oder verursacht werden, so haben die Verpflichteten nach § 4 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Sanierung zu 
ergreifen. Weiterhin ist in diesem Falle umgehend das Landratsamt Bautzen, Abfallamt, Sachgebiet Abfallrecht/Bodenschutz, 
gemäß § 13 Abs. 3 Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) zur Abstimmung weiterer 
Maßnahmen zu unterrichten.

2. Bodenkundliche Baubegleitung
Vor Baubeginn ist eine bodenkundliche Baubegleitung zu beauftragen. Diese stellt sicher, dass die Belange des Boden- 
schutzes entsprechend den bodenschutzfachlichen Anforderungen umgesetzt werden. Dazu ist ein Bodenschutzkonzept zu 
erstellen, das die erforderlichen Bodenschutzmaßnahmen für alle Phasen des Bauvorhabens beschreibt. Diese orientieren sich 
an den gesetzlichen Vorgaben sowie der guten fachlichen Praxis und dem Stand der Technik, insbesondere an den Vorgaben 
und Empfehlungen der DIN-Normen DIN 18915, DIN 19639 sowie DIN 19731. Das für die bodenkundliche Baubegleitung 
beauftragte Unternehmen ist unaufgefordert der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landratsamtes Bautzen zu 
benennen und das Bodenschutzkonzept ist vorzulegen.

3. Versickerungsanlagen
- Grundsätzlich hat die geplante Versickerung schadlos unter Beachtung der fachlichen Anforderungen an den Untergrund 

gemäß dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt 138-1 (DWA-A 138-1) zu erfolgen.
- Eine schadlose Versickerung von Niederschlagswasser wird auf der Grundlage der Ergebnisse des

Versickerungsgutachtens (M .U. T. Meißner Umwelttechnik GmbH, Meißen (März 2026); Fachtechnische Stellungnahme zur
Versickerungseignung des Untergrundes im Bereich Königswartha, Flurstück 1201/7, Fortsetzung) als prinzipiell möglich
eingeschätzt.

- Aufgrund der Heterogenität der ermittelten Verteilung der hydraulischen Durchlässigkeit im Plangebiet sind am geplanten
Bauwerksstandort für die Versickerungsanlagen unbedingt Versickerungsversuche vorzunehmen und die dabei ermittelten
Durchlässigkeitswerte  für die Dimensionierung zu verwenden.

- Die Versickerungsversuche sollen aufgrund der festgestellten Heterogenität in Probeschürfen mit erforderlichen
Mindestanforderungen in Bezug auf die Größe durchgeführt werden. Es wird empfohlen, sich an die Vorgaben aus dem
Merkblatt der Stadt Chemnitz
(https://www.chemnitz.de/dienstleistungsportal/?id=3e3dfa88-c932-4433-88aa-e07d5aab4c38&lang=de) zu orientieren.

4. Bereich Industrieabwasser
Abwasser mit besonderer Schadstoffbelastung, für das besondere Anforderungen für die Einleitung in die 
öffentlichen Abwasseranlagen vor der Vermischung mit anderem Abwasser oder den Ort des Anfalls in 
entsprechenden Anhängen der Abwasserverordnung gestellt werden, unterliegen der Genehmigungspflicht 
nach § 58 WHG. Ggf. sind Abwasservorbehandlungsanlagen zu errichten und zu betreiben.

5. Denkmalpflege
Die archäologische Relevanz des Plangebietes belegen archäologische Kulturdenkmale aus dem Umfeld, die 
nach § 2 SächsDschG. Gegenstand des Denkmalschutzes sind (bronzezeitliches Gräberfeld [D-15130-03], 
mittelalterliche Befestigung [D-15130-02], mittelalterliche Wüstung [15130-D-05]). Nach § 14 SächsDSchG 
bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von 
der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden.
Das Landesamt für Archäologie ist vom exakten Baubeginn (Oberbodenabtrag, Erschließungs-, Abbruch-,
Ausschachtungs- oder Planierarbeiten) mindestens drei Wochen vorher zu informieren. Die Baubeginns-
anzeige soll die ausführenden Firmen, Telefonnummern und den verantwortlichen Bauleiter nennen.
Im Zuge der Erdarbeiten können sich archäologische Untersuchungen ergeben. Bauverzögerungen sind
dadurch nicht auszuschließen. Den mit den Untersuchungen beauftragten Mitarbeitern ist uneingeschränk- ter
Zugang zu den Baustellen und jede mögliche Unterstützung zu gewähren. Die bauausführenden Firmen sind
bereits in der Ausschreibung davon zu informieren.

6. Geologische Untersuchungen
Geologische Untersuchungen (wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen) sowie dazu gehörige 
Nachweisdaten sind spätestens zwei Wochen vor Beginn dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG).
Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen 
Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, Pumpversuche etc.) zu übermitteln.
Wenn seitens des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gutachten) angefordert 
wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung an die 
zuständige Behörde in Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§§ 9 und 10 GeolDG).

7. Radonbelastung
Das Plangebiet befindet sich in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig liegen keine
Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor.
Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung sind die Anforderungen zum Radonschutz gem.
Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) und novellierte Strahlenschutzverordnung (§§ 153 - 158
StrlSchV) zu beachten.

Bestätigung der Katasterinformation

Die Darstellung der Liegenschaftsgrenzen im Geltungsbereich des Bebauungsplans entspricht dem
katastermäßigen Bestand vom                       und gilt nur für Übersichtszwecke. Rechtsansprüche können aus der
Darstellung nicht abgeleitet werden.

Kamenz, den Landkreis Bautzen,
Vermessung- und Flurneuordnungsamt

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung-BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

4. Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGVBl. S. 
186), in der z. Zt. gültigen Fassung.

Bebauungsplan
"Quartiersentwicklung Königswartha-Süd"

Gemeinde Königswartha
Landkreis Bautzen

Gemarkung: Königswartha
Neudorf Königswartha

Maßstab: 1:1000
Blatt: 2 von 2

Stand: Veröffentlichung
(§ 3 Abs, 2 BauGB)


